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Änderungsantrag 21.01.2021 
HHA 

Fraktion der AfD 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses   

Drucksache 20/4214 zu Drucksache 20/3978 

         
 Inhalt des Antrags: Bereitstellung eines "Notfallfonds Infrastruktur" 
 
Einzelplan  07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr 
Buchungskreis: 2695 

 
Förderproduktnummer 

lt. Leistungsplan 

80 neu 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Notfallfonds Infrastruktur 

 
 

  Veränderung 
  von um auf 
Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 0,0 +2.000,0 2.000,0 

 Eigene Erlöse 0,0 0,0    0,0 

 Produktabgeltung 0,0 +2.000,0 2.000,0 

 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 

Begründung des Änderungsantrags: 
Nach den seit Jahren viel zu niedrigen Investitionen in hessische Straßen und Brücken befindet sich die Infrastruktur zum 

Teil in einem maroden Zustand. Aktuell ist die wochenlange Absperrung der Schienenstrecke zwischen Limburg und 

Frankfurt bzw. Wiesbaden aufgrund einer maroden Brücke oberhalb der Bahngleise in Niedernhausen (Taunus) ein 

Beispiel für die Notwendigkeit einer schnellen Inangriffnahme von Maßnahmen wie Sicherung, Reparatur oder 

Sanierung von Strecken und Bauwerken. Für den Wirtschaftsstandort Hessen ist es fatal, wenn 

Hauptverbindungsstrecken mit täglich tausenden Berufspendlern gesperrt werden oder nur eingeschränkt nutzbar sind. 

Die Einrichtung eines Notfallfonds gewährleistet die Finanzierung von baulichen Sofortmaßnahmen. Im Anschluss an die 

Sanierungsarbeiten muss die Frage der Haftung und Zuständigkeit geklärt werden, etwaige Kostenerstattungen sind dem 

Haushalt als Erträge wieder zuzuführen. 
 

 

Wiesbaden, 21.01.2021 

 

Für die Fraktion 

der AfD 

Der Fraktionsvorsitzende: 

 

 

 

 

Robert Lambrou 
 

  

  
 

 

 

  Drucksache 20/4605 
(zu Drucksache 16/6172. Lesung      

 


